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Biden und die Heilung 
der Nation 
Die US-Regierung unter Joe Biden, 
seit Januar 2021 im Amt, verfolgt 
vorrangig die Bekämpfung der Coro-
na-Pandemie, und will über umfang-
reiche Investitionsprogramme zu 
Klimaschutz und Infrastruktur den 
überfälligen Strukturwandel in der 
US-Wirtschaft voranbringen.

Höheres Tempo  
beim Klimaschutz? 
Bundeswirtschaftsminister Robert 
Habeck will das Tempo zur Minde-
rung klimaschädlicher Emissionen 
nahezu verdreifachen. »Wir müssen 
dreimal besser sein in allen Berei-
chen«, sagte der Politiker von Bünd-
nis 90/Die Grünen. 

Engagierter Armenarzt  
als Kandidat
DIE LINKE hat den Mainzer Sozial-
mediziner Gerhard Trabert als Kan-
didaten für die Wahl des Bundes-
präsidenten nominiert. Dieser sieht 
seine Kandidatur als symbolische 
Operation, um das Thema Sozia-
le Gerechtigkeit in der Öffentlichkeit 
stark zu machen. 

Dafür brauchen 
wir Unterstützung!
Wie Abonnent:innen und 
Leser:innen das konkret machen 
könnten, steht ebenfalls unter  

www.Sozialismus.de
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In Sichtweite des Ziels?
Geschlechtergleichstellung in bisherigen Regierungsberichten und im neuen Koalitionsvertrag

von n Petra Reichert

Der Koalitionsvertrag liegt vor, die neue 
Regierung ist gebildet und die vorran-
gigen Prioritäten sind benannt: Be-
kämpfung der Pandemie, Start der Kli-
maschutzmaßnahmen und digitale 
Transformation. Parallel dazu haben 
die Ministerien Zielkataloge abzuarbei-
ten, deren Maßnahmen von ähnlich gro-
ßer Dringlichkeit sind, zumal sie teilweise 
mit den Hauptbereichen eng verzahnt 
sind oder sich wechselweise vorausset-
zen wie Digitalisierung des Bildungswe-
sens, schulische Infrastruktur und gleiche 
Bildungschancen für alle Kinder.

Das Thema »Gleichstellung« gehört 
zweifellos zu solchen übergreifenden 
Bereichen, die die ganze Gesellschaft 

betreffen, und wo verändernde Maßnah-
men nur in Kooperation mit zahlreichen 
anderen Politikfeldern umgesetzt wer-
den können. Auffällig ist jedoch, dass 
die Gleichstellung weit hinten im Prio-
ritätenkatalog der Ampel mit einem le-
diglich zwei Seiten umfassenden Unter-
abschnitt auftaucht. Und der einleitende 
Satz zu diesem Abschnitt legt nahe, 
dass die Koalition davon ausgeht, die-
ser Bereich sei bereits auf gutem Weg 
und im Begriff, in einem überschauba-
ren Zeitraum abgearbeitet zu werden: 
»Die Gleichstellung zwischen Frauen 
und Männern muss in diesem Jahrzehnt 
erreicht werden.«1 Da wird sich manche 
Frau und mancher Mann erstaunt die 

Augen reiben. Tausende Jahre Patriar-
chat in einem Dezennium aufgehoben? 
Es wird hier nicht darauf eingegangen, 
wie »Gleichstellung« näher definiert 
und mit welchen Indikatoren der Fort-
schritt in diesem Bereich gemessen wer-
den soll. Die Autor*innen des Koaliti-
onsvertrags begnügen sich mit einem 
Verweis auf das dafür von den Vorgän-
gerregierungen hinterlassene Instru-
mentarium: »Wir werden die ressort-
übergreifende Gleichstellungsstrategie 
des Bundes weiterentwickeln, u.a. mit 
einem Gleichstellungscheck künftiger 
Gesetze und Maßnahmen.«2 

Etwas ausführlicher werden im 
Gleichstellungsabschnitt noch ei-
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nige Unterpunkte behandelt, darun-
ter wichtige Themen wie Schutz vor Ge-
walt, reproduktive Selbstbestimmung 
und ökonomische Gleichstellung. Wei-
tere konkrete Maßnahmen zum selben 
Komplex finden sich in Kapiteln zu Ar-
beit, Familie und Bildung. Auf eine nä-
here Erläuterung dieses Mammutpro-
jekts »Gleichstellung« mit Klärung oder 
zumindest Hinweisen auf Ausgangs-
lage, Priorisierung, zeitliche Planung 
und Finanzierung wird jedoch verzich-
tet. Es fragt sich, ob dadurch eine kon-
tinuierliche Beobachtung des Emanzi-
pationsprozesses und entsprechende 
Schwerpunktsetzungen, wie sie in den 
Gleichstellungsberichten angescho-
ben wurden, aus dem Blickfeld geraten. 
Werfen wir einen Blick auf Daten, Ana-
lysen und Empfehlungen, wie sie in den 
europäischen und deutschen Instituti-
onen zum Thema Stand der Gleichstel-
lung vorliegen.

Fortschritte im Schneckentempo

Die EU hat 2010 das Europäische Ins-
titut für Gleichstellungsfragen (EIGE) 
gegründet mit dem Auftrag, die Ge-
schlechtergleichheit in der gesamten EU 
zu stärken. Dazu wurde u.a. ein Gleich-
stellungsindex entwickelt, der Gleich-
stellung als komplexen Prozess mit 
ineinandergreifenden Wirkfaktoren de-
finiert und den jeweiligen Stand für die 
einzelnen EU-Länder dokumentiert. Ne-
ben dem Faktor Arbeit werden Daten 
aus Bereichen wie Wissen, Einkommen, 
Gesundheit und Macht bei den Ver-
gleichsberechnungen mit einbezogen. 
Jedem Mitgliedstaat wird jedes Jahr für 
jeden der Bereiche und das jeweilige Ge-
samtergebnis eine Punktebewertung 
zwischen 1 und 100 gegeben, wodurch 
bezüglich der Geschlechtergerechtigkeit 
Vergleiche der Länder untereinander zu 
einem bestimmten Zeitpunkt oder im 
Zeitverlauf möglich sind.

Die vorliegenden Daten aus den In-
dices von 2013 bis 2021 zeigen deut-
lich, dass Deutschland trotz seiner wirt-
schaftlichen und sozialen Stärken in 
Sachen Gleichstellung noch erhebliche 
Lücken hat. Mit 68,8 Punkten schafft 
es nur einen Platz knapp über dem EU-
Durchschnitt. Spitzenreiter sind aktu-
ell Schweden, Dänemark und die Nie-

derlande, Finnland und Frankreich, 
Deutschland landet auf Platz zehn.

Wenn man nun noch auf die Zeit-
leiste guckt, dann zeigt sich, dass der 
Veränderungsprozess in Richtung 
Gleichstellung gemessen an den Zahlen 
des Gleichstellungsindex eine Schne-
cke ist. Nach europäischen Maßstäben 
könnte es in Deutschland noch 64 Jahre 
bis zur Gleichstellung dauern. Man kann 
sicher darüber streiten, ob Gleichstel-
lung in dem Index des EIGE angemes-
sen differenziert und realitätsgerecht 
abgebildet wird. Aber die Zielsetzung 
»noch zehn Jahre bis zur Gleichstel-
lung« ist wohl eher eine Wunschvorstel-
lung.

Gleichstellungspolitik in 
Deutschland

In Deutschland wird seit 2011 der Stand 
der Gleichstellung in den mittlerweile 
drei Gleichstellungsberichten der Bun-
desregierung dokumentiert. Das Leit-
bild der Gleichstellungspolitik wurde im 
Ersten Gleichstellungsbericht von 2011 
so beschrieben, dass Frauen die »Mög-
lichkeiten einer eigenständigen Sorge 
für den Lebensunterhalt durch Erwerbs-
tätigkeit und zum Aufbau einer eige-
nen sozialen Sicherung« erhalten soll-
ten.3 Zugrunde lag dieser Zielsetzung, 
dass die Frauenerwerbstätigkeit zwar in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
stetig zugenommen hatte und sich die-
se Entwicklung in den ersten zehn Jah-
ren des 21. Jahrhunderts beschleunigt 
fortsetzte, sich aber die Lage der Frauen 
damit noch lange nicht nachhaltig ver-
bessert hatte, wenn man sie an Kriterien 
wie Qualifikation, Aufstiegsmöglichkei-
ten, Verdienst, soziale Sicherheit oder 
zeitlicher Umfang bemisst.

Schon im Ersten Gleichstellungsbe-
richt wurden wichtige Hürden ermittelt, 
die junge Frauen daran hinderten, ihre 
Berufsmöglichkeiten zu leben. An erster 
Stelle waren das Erwerbsunterbrechun-
gen durch Kindererziehung und Pflege 
in Zusammenhang mit der ungleichen 
Verteilung der Familien-und Hausar-
beit. Und auch tradierte Rollenerwar-
tungen und klischeeorientierte Berufs-
wahlprozesse wurden als Hemmnisse 
für gleichberechtigte Partnerschaften 
genannt. Schon damals deutete sich an, 

dass von partnerschaftlicher Arbeitstei-
lung in jungen Familien überwiegend 
nicht die Rede sein konnte, und dass 
hier ein wichtiger Ansatzpunkt für neue 
Rollenverteilungen liegen würde.

Es wurden etliche Maßnahmen zur 
Verbesserung vorgeschlagen, und auch 
erfolgreich umgesetzt. Dazu zählen vor 
allem das Elterngeldplus, wonach teil-
zeitarbeitende Eltern länger Elterngeld 
beziehen, oder das Brückenteilzeitge-
setz, das den Rechtsanspruch auf Rück-
kehr von Teilzeit in Vollzeit gewähr-
leistet – zweifellos Meilensteine in der 
Gleichstellungsgesetzgebung. Hinzu 
kommen der qualitative und quantita-
tive Ausbau von Kinderbetreuungsmög-
lichkeiten, die Pflegestärkungsgesetze 
und nicht zuletzt der gesetzliche Min-
destlohn.

Im Zweiten Gleichstellungsbericht 
von 2017 lag dann der Schwerpunkt auf 
der Analyse der Verteilung der Arbeits-
zeit von Männern und Frauen auf be-
zahlte Erwerbsarbeit und unbezahlte 
Haus- und Familienarbeit.4 Es zeigte 
sich, dass die Erwerbstätigenquote von 
Frauen im vorausgegangenen Jahr-
zehnt mit 75% zwar kontinuierlich zu-
genommen hat, Frauen aber durch ge-
schlechtsspezifische Berufswahl in 
schlecht bezahlten Berufen z.B. im so-
zialen Bereich, durch Schwangerschaft 
und Erziehung bedingte Unterbrechun-
gen sowie Teilzeitarbeit in ihren berufli-
chen Laufbahnen nach wie vor erheblich 
benachteiligt sind.

Die sich daraus ergebenden verschie-
denen Gerechtigkeitslücken im Ver-

Petra Reichert war Psychologin und Gleichstel-
lungsbeauftragte, lebt als Rentnerin in Ham-
burg und arbeitet in der Sozialistischen Studi-
engruppe (SOST).

1  Vgl. Mehr Fortschritt wagen, Koalitionsver-
trag 2021-2025 zwischen SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen und FDP, Berlin 2021, S. 114.

2  Diese Berücksichtigung gleichstellungsrele-
vanter Faktoren bei allen Maßnahmen, Geset-
zen etc., bekannt auch unter dem Begriff »Gen-
der Mainstreaming«, ist sicher von besonderer 
Bedeutung. Fragwürdig erscheint, warum diese 
wichtige, aber mit wenig konkreten Zielvorga-
ben versehene ressortübergreifende Strategie 
genannt wird, die gründlicher und mit konkre-
ten Handlungsempfehlungen auf die strukturel-
len Benachteiligungen eingehenden Gleichstel-
lungsberichte aber keine Erwähnung finden.

3  Vgl. Erster Gleichstellungsbericht, Neue 
Wege – Gleiche Chancen, Gleichstellung 
von Frauen und Männern im Lebensverlauf, 
BMFSFJ, Berlin 2013, S. 7.
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dienst (Gender Pay Gap), in der Renten-
höhe (Gender Pension Gap) sowie im 
gesamten Lebensverlauf (Gender Life-
time Earnings Gap) wurde von den Au-
toren des Zweiten Gleichstellungsbe-
richts um eine weitere wesentliche 
Gerechtigkeitslücke ergänzt: Der Gen-
der Care Gap misst die Zeit, die Frauen 
an unbezahlter Familien- und Haus-
haltsarbeit leisten und vergleicht sie mit 
dem Zeitaufwand der Männer für die-
sen Bereich.

Zahlreiche Studien ergaben, dass 
Frauen nicht nur in weniger gut be-
zahlten Jobs arbeiten und verdienen, 
sondern auch deutlich mehr als ihre 
männlichen Partner unbezahlte Haus-, 
Sorge- und Pflegearbeit übernehmen. 
So wurde u.a. ermittelt, dass Frauen 
in Deutschland im Durchschnitt täg-
lich 87 Minuten oder 52,4% mehr unbe-
zahlte Sorgearbeit verrichten als Män-
ner.5 Die Schlussfolgerung im Zweiten 
Gleichstellungsbericht von 2017 lau-
tete entsprechend: »Der Schlüssel zur 
gleichberechtigten Teilhabe von Frauen 
am Arbeitsmarkt ist partnerschaftliche 
Teilung der Sorgearbeit.«

An dieser Ungleichverteilung der un-
bezahlten Sorgearbeit hat sich in der 
Zwischenzeit offenbar nicht viel verän-
dert. Im Gegenteil: Die Corona-Pan-
demie hat uns zurückgeworfen, was in 
etlichen Studien inzwischen auch zah-
lenmäßig belegt ist. Die breite Erfah-
rung mit Homeoffice – oft parallel zu 
Homeschooling und häuslicher Klein-
kinderbetreuung – hat gezeigt, dass die 
dadurch entstandene Mehrbelastung zu 
großen Teilen von Frauen übernommen 
wurde.

Das Fossil  
»Ehegattensplitting« lebt

Bei Überlegungen zu Maßnahmen, die 
dazu beitragen könnten, die alten Rol-
lenmuster in der Ehe als Hausfrau und 
Alleinverdiener oder in der weiter ent-
wickelten Form der »Zuverdiener-
ehe« – sie arbeitet Teilzeit, er Vollzeit 
– aufzubrechen, stößt man oder frau 
unweigerlich auf ein Gesetz, das seit 63 
Jahren hartnäckig dafür sorgt, dass die 
überholte Rollenaufteilung in der Ehe 
finanziell attraktiv bleibt: das Ehegat-
tensplitting.

In der Süddeutschen Zeitung er-
schien kürzlich unter der Überschrift 
»Das Steuerfossil« ein Artikel, in dem 
anschaulich und nicht ohne Humor ge-
schildert wurde, wie seit sechs Jahr-
zehnten engagierte Frauen erfolg-
los versuchten, diese anachronistische 
Steuerform abzuschaffen.6 Warum his-
torisch überholt? Sie sorgt dafür, dass 
Ehepaare einen Steuervorteil genie-
ßen, der besonders groß ausfällt – bis zu 
15.000 Euro –, wenn ein/e Partner*in 
viel und der/die andere wenig oder gar 
nichts verdient. Wie funktioniert das?

Für Ehepartner*innen und Eingetra-
gene Lebenspartner*innen weicht das 
deutsche Steuerrecht vom Grundprinzip 
der Individualbesteuerung ab. Das ge-
samte zu versteuernde Einkommen des 
Ehepaares wird halbiert, für die Hälfte 
die Steuer berechnet und dann verdop-
pelt. Dadurch entsteht ein Progressi-
onsvorteil: Der/Die Partner*in mit dem 
höheren Gehalt fällt nicht unter die be-
sonders hohen Steuersätze.7 Kinder 
spielen dabei keine Rolle. Obwohl je-
des dritte Kind außerehelich geboren 
wird, jede fünfte Familie alleinerziehend 
ist und arbeitende Frauen politisch er-
wünscht sind, macht das Splitting im-
mer noch die Hausfrauenehe attraktiv. 
Unverheiratete Eltern oder Alleinerzie-
hende gehen leer aus.

Als das Gesetz 1958 verabschiedet 
wurde, galt das noch als Referenz an die 
angesehene Stellung als Hausfrau. Die 
Juristin Peschel-Gutzeit, langjährige 
Kämpferin gegen das Gesetz, beschrieb 
die damalige Frauenrolle in einem In-
terview so: »Die allermeisten Ehefrauen 
waren zu Haus und hatten angeblich 
als schönstes Lebensziel, dass man vom 
Fußboden essen kann.« Aber obwohl 
sich inzwischen das Rollenbild gravie-
rend verändert hat, und die arbeitende 
Frau der Normalfall ist, konnte das Bun-
desverfassungsgericht noch 1982 bei der 
Klärung der Frage, inwieweit die Entlas-
tung Alleinerziehender im Steuerrecht 
gegenüber Verheirateten ausreichend 
sei, in seiner bestätigenden Begründung 
darauf verweisen, dass damit die »be-
sondere Anerkennung der Hausfrau und 
Mutter« verbunden sei. Na bravo!

Im Zweiten Gleichstellungsbericht 
wurde ausführlich auf diesen Anachro-
nismus eingegangen und die schritt-
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weise Überführung in ein verändertes 
Steuermodell empfohlen. Im Bericht 
wird das Vorgehen so begründet: »Die 
Sachverständigenkommission greift im 
Folgenden Fehlanreize auf, die aus ih-
rer Sicht einseitig das Familienernäh-
rer- oder das Zuverdiener-Modell stüt-
zen und andere, egalitär ausgerichtete 
Lebensmodelle erschweren. Entspre-
chende Fehlanreize finden sich in der 
Ehe- und Partnerschaftsbesteuerung.«8

Als erste Schritte zur gleichstellungs-
orientierten Weiterentwicklung des 
Einkommensteuerrechts empfiehlt die 
Kommission die Streichung der Lohn-
steuerklasse V, um stattdessen das so-
genannte Faktorverfahren mit der 
Steuerkombination IV/IV generell an-
zuwenden, sowie die Weiterentwicklung 
zu einem sogenannten Realsplitting.9 
Wichtig für die Kommission ist nach 
den bisherigen Erfahrungen mit dem 
Fossil – um nicht zu sagen mit der »hei-
ligen Kuh« – Ehegattensplitting zu be-
tonen, dass mit dieser Reform das Split-
tingverfahren nicht angetastet werden 
müsste. Dafür brächte sie die laufenden 
Einkommensteuerabzüge für gemein-
sam veranlagende Paare in eine bessere 
Relation zum eigenen Bruttoeinkom-
men, so dass der Gewinn an wirtschaft-
licher Leistungsfähigkeit durch das 
zweite Einkommen klarer erkennbar 
würde. Ob dieser halbgare Kompromiss 
tatsächlich schon mehr Geschlechterge-
rechtigkeit bedeuten und die Attraktivi-
tät der Zuverdiener-Ehe erkennbar min-
dern würde, ist zu bezweifeln. Passiert 
ist in der Vorgängerregierung erstmal 
gar nichts.

Aber immerhin haben die Vor-
schläge aus dem Zweiten Gleichstel-
lungsbericht Eingang in den Am-
pel-Koalitionsvertrag gefunden: »Wir 
wollen die Familienbesteuerung 
so weiterentwickeln, dass die 
partnerschaftliche Verantwortung und 
wirtschaftliche Unabhängigkeit mit 
Blick auf alle Familienformen bestärkt 
werden.«10 Konkret soll die Kombina-
tion aus Steuerklassen III und V über-
führt werden in das »Faktorverfahren« 
der Steuerklasse IV. Das sei einfach und 
unbürokratisch. Das Reizwort Ehegat-
tensplitting fällt nicht. Mal sehen, ob 
das Fossil sich dieses Mal zurückdrän-
gen lässt. Wir sind gespannt.

Gerechtigkeitslücke Digital
kompetenz – Gender Digital Gap

Nachdem zwei Gleichstellungsberichte 
auf der Suche nach Gründen für die Be-
nachteiligung von Frauen im Erwerbs-
leben den Fokus auf typisch weibliche 
Lebens- und Berufsverläufe richteten, 
und Maßnahmen  gegen die Ungleich-
verteilung von unbezahlter Sorgearbeit 
und bezahlter Erwerbsarbeit entwickel-
ten, stand im Mittelpunkt des Drit-
ten Gleichstellungsberichts die Frage: 
»Welche Weichenstellungen sind erfor-
derlich, um die Entwicklungen in der di-
gitalen Wirtschaft so zu gestalten, dass 
Frauen und Männer gleiche Verwirkli-
chungschancen haben?«11 Oder in der 
Benennung der Gerechtigkeitslücken: 
Wie kann der Gender Digital Gap ver-
ringert werden?

Eine noch von der Großen Koalition 
einberufene Sachverständigenkommis-
sion hat in einem umfangreichen Gut-
achten mit dem Titel »Digitalisierung 
geschlechtergerecht gestalten«12 die ver-
schiedenen, von Digitalisierung be-
troffenen Bereiche im Schul- und Ar-
beitsleben und in den persönlichen 
Lebenswelten unter dem Aspekt der 
Gendergerechtigkeit analysiert und je-
weils Handlungsempfehlungen zu Ab-
bau und Vermeidung geschlechtsspezi-
fischer Benachteiligungen abgegeben. 
Schon ein kurzer Überblick macht deut-
lich, wie vielfältige Risiken für neue gen-
derbezogene Benachteiligungen der di-
gitale Transformationsprozess mit sich 
bringt.

Ein Blick auf die Geschlechterver-
teilung in den Arbeitsfeldern der Di-
gitalbranche zeigt sofort eine ausge-
prägte Ungleichverteilung. Es fängt mit 
den Studiengängen an. So war im Win-
tersemester 2018/19 in den MINT-Fä-
chern nur ein Drittel der Studierenden 
Frauen, in der Informatik nur knapp 
22%. Und während sich die Zahl der Be-
schäftigten in IKT-Berufen (Informa-
tions- und Kommunikationsberufe) 
im Zeitraum 2012-2018 absolut um 
200.000 erhöhte, verharrte der Frauen-
anteil konstant bei 17%.

Wenn man bedenkt, dass dieser 
Branche in allen Prognosen ein wesent-
licher Zuwachs vorausgesagt wird, und 
hier jetzt schon hervorragende Ver-

dienstmöglichkeiten bestehen, muss es 
ein erklärtes Ziel von Gleichstellungs-
politik sein, den Frauenanteil in diesem 
Bereich zu erhöhen. Dabei gibt es viele 
Ansatzpunkte, zum Beispiel den immer 
noch gängigen Geschlechterstereotypen 
wie die vermeintlich größere biologisch 
begründete Befähigung der männlichen 
Bevölkerung für Fächer wie Mathema-
tik, Technik und Informatik entgegen-
zuarbeiten.

Für dieses Ziel könnten gut geschulte 
Erziehungsfachkräfte eine wichtige 
Rolle spielen, die Mädchen Interesse an 
MINT13-Themen vermitteln, und spä-
ter Lehrer*innen, die Interesse an der 
Leistung von Mädchen im Fach Mathe-
matik zeigen. Erfolgreiche Projekte gibt 
es auch im beruflichen Bildungsbereich 
und beispielsweise an der Uni mit ei-
nem Frauenstudiengang Informatik und 
Wirtschaft. 

Nun ist es in Deutschland bislang 
noch nicht einmal gelungen, die Digita-
lisierung in den Schulen, d.h. für Jungen 
und Mädchen – angemessen zu veran-
kern. Wie durch Corona und die vergeb-
lichen Versuche, Unterricht virtuell zu 
vermitteln, schmerzhaft ans Tageslicht 
kam, wurden bislang nicht einmal die 
bereits 2019 mit dem Digitalpakt Schule 
vom Bund zur Verfügung gestellten 6,5 
Mrd. Euro abgerufen, um Schüler*innen 
und Lehrpersonal zügig mit der nötigen 
Hard- und Software auszustatten und 
die Lehrer*innen entsprechend fort-
zubilden. Durch die Corona-Krise ist 
zwar der Druck gewachsen, digitale Me-
dien im Unterricht einzusetzen, aber bis 

4  Vgl. Zweiter Gleichstellungsbericht der 
Bundesregierung, BMFSJF, Berlin 2017.

5  Vgl. Dritter Gleichstellungsbericht, Digitali-
sierung geschlechtergerecht gestalten, BMFSFJ, 
Berlin 2021, siehe auch Petra Reichert, He 
earns, she cares: Wie lange noch, in: Sozialis-
mus.de, Heft 3/2020.

6  Süddeutsche Zeitung vom 23.11.2021
7  Ebd.
8  Zweiter Gleichstellungsbericht, S. 177.
9  Genaueres im Zweiten Gleichstellungsbe-

richt, S. 177-188.
10  Koalitionsvertrag, S. 115.
11  Dritter Gleichstellungsbericht, S. 6.
12  Das Gutachten »Digitalisierung geschlech-

tergerecht gestalten«, dem auch die Zahlen 
entnommen sind, ist Bestandteil des Dritten 
Gleichstellungsberichtes, dem auch die Zahlen 
entnommen sind.

13  MINT ist die Abkürzung für die Fächer 
oder Bereiche, in denen Frauen meist unterre-
präsentiert sind: Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaften, Technik.
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heute geht die Ausstattung nur schlep-
pend voran. 

Wenn nun noch die Mädchen beson-
ders gefördert werden sollen, dann be-
steht wenig Hoffnung, dass die Am-
pel-Koalition hierfür angemessen 
Personal, Zeit, Energie und finanzi-
elle Mittel zur Verfügung stellen wird. 
Im Koalitionsvertrag findet sich jeden-
falls zu diesem Thema nur – oder im-
merhin? – ein Satz unter der Über-
schrift »Ganztag« mit der Auflistung 
aller zu unterstützenden Maßnahmen. 
»Wir unterstützen, fördern und stärken 
Angebote – wie »Kultur macht stark«, 
den MINT-Aktionsplan – insbeson-
dere für Mädchen –, Sprachförderung, 
Mentoring, Patenschaften Sport- und 
Begabtenförderung.«14

Neben der wesentlichen Aufgabe der 
gendergerechten frühkindlichen und 
schulischen Vorbereitung auf die digi-
tale Berufswelt sieht die Sachverständi-
genkommission noch eine Vielzahl von 
Knotenpunkten und Handlungsmög-
lichkeiten, die die geschlechtergerechte 
Digitalisierung befördern könnten. So 
sieht die Kommission diskriminierungs-
relevante Fallstricke bei der Gewinnung 
von Daten, die genutzt werden, um al-
gorithmische Systeme im Bereich der 
künstlichen Intelligenz zu trainieren. 
Werden zum Beispiel Hautfarbe oder 
Geschlecht nicht ausgewogen in ein Da-
tenset für das Training eines biometri-
schen Erkennungssystems eingespeist, 
wird das System die weniger repräsen-
tierten Gruppen schlechter erkennen. 
Bislang fehlt aus Sicht der Kommission 
in verbreiteten Software-Entwicklungs-
methoden das Augenmerk auf diskrimi-
nierungsfreie Technik.

Dass Frauen seltener in die Digi-
talbranche einsteigen bzw. diese schnel-
ler wieder verlassen, und auch selten 
ins Top-Management aufsteigen, liegt 
auch an der Arbeitskultur. Oftmals wird 
erwartet, in der Freizeit zu arbeiten, 
oder Projekte mit Überstunden »zu ret-
ten«. Diese Form der Arbeitskultur ist 
schlecht mit Sorgeverpflichtungen ver-
einbar, auch Teilzeitarbeit kommt hier 
weniger vor. Die Kommission geht da-
von aus, dass ein Paradigmenwechsel 
notwendig wird. Die Arbeits-, Organisa-
tions- und Ausbildungskultur müsse ge-
schlechtergerecht gestaltet werden, da-

mit mehr Vielfalt möglich wird.
Auch bei Gründungen in der Digi-

talbranche sind Frauen unterrepräsen-
tiert. Hier spielen offensichtlich Stereo-
typen wieder eine wesentliche Rolle. Der 
typische Start-Up-Gründer ist männ-
lich, jung, risikobereit und durchset-
zungsstark. Neben und auch aufgrund 
der Stereotypen sieht die Kommission 
erschwerte Zugangsbedingungen zu 
Gründungskapital und fehlende Vorbil-
der bzw. Sichtbarkeit in den Medien.

Die Gleichstellung im  
Koalitionsvertrag

Wir haben gesehen, dass im Koalitions-
vertrag bis auf den allgemeinen Hinweis 
zur Gleichstellungsstrategie ein diffe-
renzierter Bezug zur bisherigen Gleich-
stellungspolitik und eine zusammenfas-
sende Bilanz fehlen. Gleichwohl werden 
einzelne wesentliche Handlungsfelder 
näher erläutert, teilweise im Abschnitt 
»Gleichstellung«, teilweise aber auch in 
Themenbereichen, die mittelbar das Ge-
schlechterverhältnis betreffen, aber es 
fehlt das Gesamtkonzept.

Bemerkenswert ist der Schwerpunkt 
»Familienförderung«, mit dem ein 
neuer erweiterter Familienbegriff etab-
liert und damit auch das Familienrecht 
geändert werden soll, und zwar in Rich-
tung auf eine »Verantwortungsgemein-
schaft«, die jenseits von Liebesbezie-
hungen oder einer Ehe zwei oder mehr 
volljährigen Personen die Möglichkeit 
geben soll, rechtlich füreinander Ver-
antwortung zu übernehmen. »Familie 
ist vielfältig und überall dort, wo Men-
schen Verantwortung füreinander über-
nehmen. Sie brauchen Zeit und Aner-
kennung. Förderleistungen wollen wir 
entbürokratisieren«, und den »Rechts-
rahmen für Familien modernisieren. 
Das Wohl des Kindes ist dabei für uns 
zentral.«15

Unbestritten zu begrüßen ist, dass 
im Unterpunkt »Schutz vor Gewalt« ge-
gen Frauen, Kinder und männliche Op-
fer ausführlicher auf das unzureichende 
Hilfesystem und die Notwendigkeit des 
bedarfsgerechten Ausbaus von Schutz-
räumen und präventiver Täterarbeit 
eingegangen wird. Der Koalitionsver-
trag beruft sich dabei auf die Istanbul-
Konvention von 2011, ein völkerrecht-

licher Vertrag, der die mittlerweile 46 
Mitgliedstaaten verpflichtet, gegen ge-
schlechtsspezifische Gewalt vorzugehen. 

Ein wichtiges Ziel wird auch mit 
dem Abschnitt »Reproduktive Selbst-
bestimmung« verfolgt, wo es um die 
Versorgungssicherheit im Hinblick 
auf Beratung und Durchführung von 
Schwangerschaftsabbrüchen und damit 
auch um die Streichung des skandalösen 
§ 219a geht, der mediale Informationen 
durch die zuständigen Ärzte*innen un-
ter Strafe stellte – in diesem Punkt war 
die Ampel-Koalition glücklicherweise 
bislang schon erfolgreich aktiv! Darüber 
hinaus ist eine Verbesserung der Un-
terstützung von ungewollt Kinderlosen 
zum Beispiel durch Kostenübernahme 
oder auch Legalisierung bestimmter 
Methoden der Fortpflanzungsmedizin 
sowie die Abschaffung des Transsexuel-
len-Gesetzes vorgesehen.

Für den Teil der Geschlechtergleich-
stellung, der die wirtschaftliche Eigen-
ständigkeit der Frau bei gleichzeitiger 
Übernahme von familiären Sorgearbei-
ten betrifft, findet sich unter der Über-
schrift »Ökonomische Gleichstellung« 
eine halbe Seite, die wichtige Punkte 
aufnimmt, allerdings dem Umfang ent-
sprechend, nur knapp ausfallen kann 
und dabei wesentliche Aspekte aus-
lässt. Ausdrücklich benannt werden die 
jährliche Berichterstattung der Bun-
desregierung über die Entwicklung des 
Frauenanteils an Führungsebenen, um 
gegebenenfalls nachzuschärfen. Beim 
Thema Stärkung der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf soll die Inanspruch-
nahme von Brückenteilzeit16 durch 
Überarbeitung der »Überforderungs-
klausel« vergrößert werden.

Um die Lohnlücke zwischen Frauen 
und Männern zu schließen, soll das Ent-
gelttransparenzgesetz überarbeitet wer-
den, um Klagemöglichkeiten mit der 
Unterstützung von Verbänden zu ver-
bessern. Hier handelt es sich um die un-
terschiedliche Bezahlung für gleiche 
oder gleichwertige Arbeit – den soge-
nannten bereinigten Gender Pay Gap –, 
eine Lücke, die wegen Geheimhaltung 
der Entlohnung durch die Arbeitgeber 
früher schwer zu schließen war, aber 
auch mit dem neuen Gesetz, das von 
Frauenpolitikerinnen eher als »zahn-
loser Tiger« bezeichnet wurde, noch 
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nicht nennenswert geschlossen werden 
konnte und immer noch bei 6% liegt. 
Leider nicht weiter eingegangen wird 
auf den unbereinigten »Gender Pay 
Gap«, der vorläufig noch in viel stärke-
rem Ausmaß wirksam ist. Damit wird 
die Lücke bezeichnet, die entsteht, wenn 
man die Verdienste für eine bestimmte 
Arbeitszeit ohne Berücksichtigung der 
unterschiedlich bezahlten Berufsberei-
che und der unterschiedlichen Arbeits-
zeiten vergleicht.

Wenn man im Text genauer hin-
schaut, dann findet man an etlichen 
Stellen weitere Hinweise auf die Ge-
schlechtergerechtigkeit, so z.B. die aus-
drückliche Forderung nach Erhöhung 
des Anteils der Frauen im Handwerk 
oder in den Berufsbereichen der Wis-
senschaft. Und auch in den Abschnitten 
zur »Stärkung der Familien« und »Bil-
dung für alle« werden Geschlechterbe-
lange berücksichtigt und kommen An-
gebote speziell für Mädchen und Frauen 
vor. Und um Familien mehr Zeit für Er-
ziehung und Pflege zu geben und dabei 
die Erwerbs- und Sorgearbeit partner-
schaftlich teilen zu können, soll das El-
terngeld vereinfacht und die Partnermo-
nate erweitert werden. Nach der Geburt 
eines Kindes soll für die/den Partner*in 
– auch von Alleinerziehenden – eine 
zweiwöchige vergütete Freistellung ein-
geführt werden.

Resümee

Es ist in Sachen Geschlechtergleich-
stellung verstärkt seit der Wiederver-
einigung und auch in der Ära Merkel 
speziell mit der Großen Koalition viel 
passiert, aber noch gibt es große Ge-
rechtigkeitslücken und patriarcha-
le Rollenmuster zwischen Frauen und 
Männern, die in Anbetracht anderer pri-
orisierter und kostenintensiver Politik-
felder in den Hintergrund zu geraten 
drohen. Insbesondere im Hinblick auf 
den digitalen Transformationsprozess 
ist zu befürchten, dass gleichberechtigte 
Teilhabe nicht gelingt, wenn nicht früh-
zeitig Gegenmaßnahmen getroffen wer-
den. 

Gegenwärtig wesentliche Handlungs-
felder sind aus meiner Sicht:
n	 Erstens: Gezielte Förderung in Rich-

tung digitale Transformation im 

Sinne der zentralen Handlungs-
empfehlung aus dem Dritten Gleich-
stellungsbericht: »Digitalisierungs-
bezogene Kompetenzen sind über 
den gesamten Lebensverlauf von der 
frühkindlichen Bildung bis zur allge-
meinen und Weiterbildung gender-
kompetent zu vermitteln.«

n	 Zweitens: Aufwertung und Reform 
des gesamten Care-Bereichs, der in 
jedem Fall weiterhin eine Wachs-
tumsbranche sein und ein wichti-
ger Arbeitsmarkt für Frauen bleiben 
wird. Hier müssen bessere Bezah-
lung, Arbeitsbedingungen und Auf-
stiegsmöglichkeiten her.17

n	 Drittens: Weitere Verbesserungen 
der Rahmenbedingungen für die 
partnerschaftliche Aufteilung der fa-
miliären Sorgearbeit – hier soll-
te neben weiterer Verbesserung der 
Kinderbetreuung und flexibler Ar-
beitszeit- und Arbeitsplatzgestaltung 
(Homeoffice) auch die Bekämpfung 
von Geschlechterstereotypen und 
Rollenerwartungen vom Kindergar-
ten über Schule bis in die Ausbildung 
im Fokus stehen.

Und zum Schluss noch ein Mutmacher. 
In einem taz-Interview mit der neuen 
Familienministerin Anne Spiegel wird 
diese von den beiden Interviewerin-
nen gefragt: »Es gibt noch eine ande-
re Mammutaufgabe (neben der Istan-
bul-Konvention gegen Gewalt – d.V.) 
im Koalitionsvertrag: Gleichstellung soll 
in einem Jahrzehnt verwirklicht wer-
den.« (Alle lachen) Anne Spiegel: »Dass 
hier drei Frauenpolitik-erprobte Frauen 
herzlich lachen, ist klar. Sollten wir das 
schaffen, hätte ich gerne einen goldenen 
Pokal […] Aber im Ernst: Ich werde alles 
daransetzen, dass wir bei der Gleichstel-
lung vorankommen.«18

14  Koalitionsvertrag, S. 95.
15  Koalitionsvertrag, S. 98.
16  Für mittlere Betriebe ist bislang vorgese-

hen, dass sie Brückenteilzeit – eine Brücke von 
Elternteilzeit zum Wiedereinstieg in die Vollzeit 
– nur einmal pro 15 Arbeitnehmer *innen ge-
nehmigen müssen.

17  Vgl. ausführlich auch Margit Frackmann/
Petra Reichert, Gute Arbeit und Ausbildung in 
der Pflege, Sozialismus.de Supplement zu Heft 
7-8/2020, Hamburg.

18  Vgl. taz vom 22.12.2021.
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